
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/12/19 2001/13/0218
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Der Gerichtshof hat gerade in den Erkenntnissen vom 30.10.1968, 1003/67, VwSlg 3794 F/1968, und vom 26.4.1989,

88/14/0091, die private Veranlassung beruflich grundsätzlich nützlicher Sprachkurse mit großer Deutlichkeit betont.
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